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Alter Handelsvertrag mit Frankreich gekündigt - kanadische Sektkellereien
wittern Morgenluft

KUrziich gab Bundesaugenminister Don Jamieson Kanadas Entschlu3 bekannt, den 1933 ge-
schiossenen kanadisch-franzL$sischen, Handeisvertrag zu beenden. Im groBen ganzen ist der
Vertrag nicht mehr flir die Handeisbeziehungen zwischen Kanada und Frankreich maggebend
und durch die Mitgiiedschaft beider Staaten im GATT sowie Frankreichs Mitgliedschaft inder EG und die sich zwischen Kanada und der Gemeinschaft entwickelnden Beziehungen tiber-
hoit. Einzig der Artikel il des Vertrages iber den gegenseitigen Schutz der Herkunftsbe-
zeichnung von Gflteru, die in diesen beiden Lândern erzeugt werden, hat heute noch Bedeu-
tung.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich dieser Artikel jedoch in zunehmendem Mag3e zu einem
St8rfeuer ini den Handeisheziehungen beider Lânder entwickeit und zwar infoige verschiede-
ner Gerichtsverfahren, welche die franz5sische industrie dagegen angestrengt bat, da£ ka-nadische Hersteiler die Bezeichnung "Champagner" verwenden. Nach kanadiseher Auffassung
bietet der Vertrag nicht mehr in ausgewogenem Mage Vorteile ftir beide Lânder, sondern be-
nachteiiigt inzwischen die kanadische Industrie gegentiber den aus1ândischen Produzenten.
Gegenwârtig bereitet das Bundesministerium ftir Angelegenheiten der Verbraucher und K3r-

perschafen im Zusammenhang mit der Neufassung des Markenschutzgesetzes neue Gesetze vor,
die Schutzkiausein ftir viele heute im Rahmen des kanadisch-franzbsischen Handelsvertrags
registrierte Herkunftsbezeichnungen, jedoch nicht ftir Champagner und andere Bezeichnungen
enthaiten werden,' welche vonl kanadischen Erzeugern ais Ma rkenname verwendet wer4en. Der
Schutz der Herkunftsbezeichnung unter dem neuen'Gesetz'soll eine Tâuschung.der Verbrau-
cher verhindern.

Wie in dem Vertrag vorgesehen, wird er drei Monate nach Aufktindigung auBer Kraft ge-
setzt.

Einschienenbahn fUr Winnipeg?

Nachstehender Artikel von F.S. Manor wu.rde in iiberarbejteter Form aus CANADIAN SCENE
ubernommen:
Winnipeg wird womë5g1ich die erste Stadt Nordamerikas mit einem Einschienenbahnverkehrs-

netz sein. Bisher hat Wuppertal ais einzige Stadt der Welt die Einschienenbahn ais
Schneliverkehrssystem. fUtr ein nicht unbetrâchtiiches Gebiet. Um die Sicherbeit dieses
Verkehrsmitteis zu beweisen und gieichzeitig fUtr einen durchreisenden Zirkus zu werben,
erlaubte Wuppertais Verkehrsdirektor un1lingst, dag ein junger Elefant mit der Schwebebahn
herumgefahren wurde. Leider behagte dieses Unternehmen dem Elefanten iiberhaupt nicht: er
bekam es mit der Angst zu tun, brach durch die Wagenwand und fiel in die Wupper. Der Zug
eriitt jedoch mit Ausnahme des einen Wagens keinen Schaden und blieb auf seiner Schiene,auch dem Elefanten passierte nichts. Das einzige Opfer war der Verkehrsdirketor, dem ge-
ktindigt wurde.

Btirgermeister Juba in Winnipeg hat viel fir die Einschienenbahn Ubrig. Die Provinzre-
gierung bat ihm zugesichert, daB sie einen Beitrag von 37,5 bis 50 % zu den auf 35,6 Mbo
Dollar veranschiagten, Kosten leisten wiirde. Die Stadt Winnipeg hoff t, die Bundesregierung
zur fbernahme eines Teils der restiichen Kosten bewegen zu kdnnen. Eine Firma in der
Schweiz bat angeboten, 85 %.der in Winnipeg bena5tigten Âusrtistung herzusteiien.

Die Einschienenbahn soll zwischen dem innerstâdtischen Geschâftsviertei und der Univer-
sitât Manitoba verkehren, wodurch die sich schneii ausbreitenden Vororte im Stiden der
Stadt an das Verkehrsnetz angeschiossen wtirden. Ein Zug soll aus drei bis fflnf zusanmmen-
gekuppeiten Wagen bestehen, die mit rund 50 km/h die Hochbahnstrecke auf Gumiuirâdern be-
fabren und ihre Antriebseriergie aus seitlich angebrachten Stromschienen beziehen. Der Zug
k3nnte maximal 10 900 Personen pro Stunde befbrdern.

Die gro2e Frage ist, ob ein sinnvolier Einsatz des v5iiig neuen und bisher nicht erprofr
ten schweizerischen Systems im rauhen Winnipeger Kiima mb3giich wâre. Aber wenn man bei
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